
Abschnitt V. Strafvorschriften. 935

ferner gegen die Betheiligten die geeigneten Sicherungsmaßregeln
ergreifen und sie nöthigenfalls während der Reise fesseln.

Jeder Schiffsmann muß dem Kapitän auf Erfordern Bei—
stand zur Aufrechterhaltung der Ordnung, sowie zur Abwendung

oder Unterdrückung einer Widersetzlichkeit leisten.
Im Auslande kann der Kapitän in dringenden Fällen die Kom—

mandanten der ihm zugänglichen Schiffe der Kriegsmarine des
Reichs um Beistand zur Aufrechterhaltung der Disziplin angehen.

§ 92. (80.] Der Kapitän hat jede in Gemäßheit der Vor-
schriften des § 91 getroffene Maßregel mit Angabe der Ver-

anlassung, sobald es geschehen kann, in das Schiffstagebuch ein-

zutragen.

Fünfter Abschnitt.

Strafvorschriften.

893. (81.] Ein Schiffsmann, welcher nach Abschluß des
Heuervertrags sich verborgen hält, um sich dem Antritte des
Dienstes zu entziehen, wird mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark

bestraft.
Wenn ein Schiffsmann, um sich der Fortsetzung des Dienstes

zu entziehen, entweicht oder sich verborgen hält, so tritt Geldstrafe

bis zu dreihundert Mark oder Gefängnißstrafe bis zu drei Mona-
en ein.

Ein Schiffsmann, welcher mit der Heuer entweicht oder sich
verborgen hält, um sich dem übernommenen Dienste zu entziehen,
wird mit der im § 298 des Strafgesetzbuchs angedrohten Ge-
fängnißstrafe bis zu einem Jahre belegt. Sind mildernde Um-
stände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
erkannt werden.

In den Fällen der Abs. 1, 2 tritt die Verfolgung nur auf
Antrag des Kapitäns ein. Die Zurücknahme des Antrags ist

zulässig.
§ 94. (82.] In den Fällen des § 93 Abs. 2, 3 verliert

der Schiffsmann, wenn er vor Abgang des Schiffes weder zur

Fortsetzung des Dienstes freiwillig zurückkehrt, noch zwangsweise
zurückgebracht wird, den Anspruch auf die bis dahin verdiente

euer. Die Heuer und, sofern diese nicht ausreicht, auch die an
Bord zurückgelassenen Sachen des Schiffsmanns können von dem

heder zur Deckung seiner Schadensansprüche aus dem Heuer= oder
Dienstvertrag in Anspruch genommen werden; soweit die Heuer

— — -

1 S. oben zu Anh. XX, 1, S. 916.
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hierzu nicht erforderlich ist, wird mit ihr nach Maßgabe des §# 132

verfahren. Dem Seemannsamte, bei welchem die Meldung von
der Entweichung erfolgt (8 25), ist, sobald es geschehen kann, eine
Aufstellung über den Betrag der Schadensansprüche und des Heuer-
guthabens einzureichen, widrigenfalls die vorgedachte Befugniß er-
lischt.

§ 95. (83.] Hat der Schiffsmann sich im Auslande dem
Dienste in einem der Fälle des 8 74 Nr. 1, 3, 4, 5 der Vor-

schrift des § 77 entgegen entzogen, so tritt Geldstrafe bis zum
Betrag einer Monatsheuer ein.

§ 96. I84 Abs. 1—3, 5.] Mit Geldstrafe bis zum Betrag
einer Monatsheuer wird ein Schiffsmann bestraft, welcher sich
einer gröblichen Verletzung seiner Dienstpflichten schuldig macht.

Als Verletzung der Dienstpflicht, die, wenn sie in gröblicher

Weise erfolgt, nach Abs. 1 strafbar ist, wird insbesondere angesehen:
1. Nachlässigkeit im Wachtdienste;

2. Ungehorsam gegen den Dienstbefehl eines Vorgesetzten;
3. Ungebührliches Betragen gegen Vorgesetzte, gegen andere Mit-

glieder der Schiffsmannschaft oder gegen Reisende:
4. Verlassen des Schiffes ohne Erlaubniß oder Ausbleiben über

die festgesetzte Zeit;
5. Wegbringen eigener oder fremder Sachen von Bord des

Schiffes und an Bord bringen oder an Bord bringen lassen

von Gütern oder sonstigen Gegenständen ohne Erlaubniß;
6. Eigenmächtige Zulassung fremder Personen an Bord und Ge-

stattung des Anlegens von Fahrzeugen an das Schiff;
7. Trunkenheit im Schiffsdienste;

8. Vergeudung, unbefugte Veräußerung oder bei Seite bringen
von Proviant. s

Gegen Schiffsoffiziere kann die Strafe bis auf den Betrag

einer zweimonatlichen Heuer erhöht werden.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Kapitäns oder

eines verletzten Schiffsmanns ein. Der Antrag kann bis zur Ab-

musterung gestellt werden. Die Zurücknahme ist bis zur rechts-

kräftigen Entscheidung zulässig. "
8 97. [84 Abs. 4.) In den Fällen der 88 95, 96 wird,

wenn die Heuer nicht monatsweise bedungen ist, bei der Festsetzung
der Geldstrafe der einer Monatsheuer entsprechende Geldbetrag

nach dem Ermessen des Seemannsamts berechnet. 6

§ 98. I85.] Der Kapitän hat, sobald es geschehen kann, jede

gröbliche Verletzung der Dienstpflicht (§ 96) mit genauer Angabe des
Sachverhalts in das Schiffstagebuch einzutragen und dem Schiffs-
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manne von dem Inhalte der Eintragung unter ausdrücklicher Hin—

weisung auf die Strafandrohung des 8 96 Mittheilung zu machen,
auch demselben auf Verlangen eine Abschrift der Eintragung aus—

zuhändigen.
Unterbleibt die Mittheilung. so sind die Gründe der Unter—

lassung im Tagebuch anzugeben. Ist die Eintragung versäumt,
so tritt keine Verfolgung ein, soweit nicht im Falle des 8 96
Abs. 2 Nr. 3 der verletzte Schiffsmann darauf anträgt.

8 99. Beschwert sich ein Schiffsmann über ungebührliches
Betragen der Vorgesetzten oder anderer Mitglieder der Schiffs-

mannschaft oder darüber, daß das Schiff, für welches er angemustert
Ut, nicht seetüchtig ist, oder daß die Vorräthe, welche das Schiff
für den Bedarf der Mannschaft an Speisen und Getränken mit sich
Uührt, ungenügend oder verdorben sind, so hat der Kapitän die Be-

schwerde mit genauer Angabe des Sachverhalts in das Schiffs-

tagebuch einzutragen und dem Beschwerdeführer auf Verlangen eine
Abschrift der Eintragung auszuhändigen.

§ 100. l86.] Ein Schiffsmann, welcher den wiederholten
Befehlen des Kapitäns, eines Schiffsoffiziers oder eines anderen

Vorgesetzten den schuldigen Gehorsam verweigert, wird mit Ge-
fängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert

ark bestraft.
§ 101. (87.] Wenn zwei oder mehrere zur Schiffsmannschaft

gehörige Personen dem Kapitän, einem Schiffsoffizier oder einem
anderen Vorgesetzten den schuldigen Gehorsam auf Verabredung
gemeinschaftlich verweigern, so tritt gegen jeden Betheiligten Ge-
lüngnißstrafe bis zu einem Jahre ein. Der Rädelsführer wird
mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.

Seind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe
bis zu sechshundert Mark erkannt werden. Der Rädelsführer wird

im diesem Falle mit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft.

§ 102. 88.] Ein Schiffsmann, welcher zwei oder mehrere
zur Schiffsmannschaft gehörige Personen zur Begehung einer nach
den §§ 101, 105 strafbaren Handlung auffordert, ist gleich dem

Anstifter zu bestrafen, wenn die Aufforderung die strafbare Hand-

ung oder einen strafbaren Versuch derselben zur Folge gehabt hat.
Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt im Falle

ks § 101 Geldstrafe bis zu dreihundert Mark, im Falle des § 105
Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder Gefängnißstrafe bis zu
einem Jahre ein.

§ 103. I89.] Ein Schiffsmann, welcher den Kapitän, einen
Schiffsoffizier oder einen anderen Vorgesetzten durch Gewalt oder
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durch Bedrohung mit Gewalt oder durch Verweigerung der Dienste

zur Vornahme oder zur Unterlassung einer dienstlichen Verrichtung
nöthigt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft. Sind
mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrase bis 3

sechshundert Mark erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.
§ 104. 190.] Dieselben Strafvorschriften (8 103) finden auf

den Schiffsmann Anwendung, welcher dem Kapitän, einem Schiffs-
offizier oder einem anderen Vorgesetzten in Ausübung seiner Dienst-
befugnisse durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Wider-
stand leistet, oder den Kapitän, einen Schiffsoffizier oder einen

anderen Vorgesetzten thätlich angreift.
§ 105. I91.] Wird eine der in den §8 103, 104 bezeichneten

Handlungen von mehreren Schiffsleuten auf Verabredung gemein-
schaftlich begangen, so kann die Strafe bis auf das Doppelte des

angedrohten Höchstbetrags erhöht werden.
Der Rädelsführer sowie diejenigen, welche gegen den Kapitän,

einen Schiffsoffizier oder einen anderen Vorgesetzten Gewaltthätig-
keiten verüben, werden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder
mit Gefängniß von gleicher Dauer bestraft; auch kann neben der

Zuchthausstrafe auf Zulässigkeit von Polizciaufsicht erkannt werden-
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht
unter drei Monaten ein.

§ 106. l92.] Ein Schiffsmann, welcher solchen Befehlen des
Kapitäus, eines Schiffsoffiziers oder eines anderen Vorgzesetzten
den Gehorsam verweigert, welche sich auf die Abwehr oder an
die Unterdrückung der in den 88 103, 104 bezeichneten Handlungen
beziehen, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten oder m

Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft. »

§107.[93.·1MitGeIdstmfebiszuscchzigMarkodermIt
Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft ein Schiffsmann, welcher

1. bei Verhandluungen, die sich auf die Ertheilung eines See-

fahrtsbuchs, auf eine Eintragung in dasselbe oder auf eine
Musterung beziehen, wahre Thatsachen entstellt oder unter-
drückt oder falsche vorspiegelt, um ein Seemannsamt zu täuschen

2. es unterläßt, sich gemäß § 12 zur Musterung zu stellen
3. im Falle eines dem Dienstantritt entgegenstehenden Hinder=

nisses es unterläßt, sich hierüber gemäß § 17 gegen das See-

mannsamt auszuweisen;
4. wider besseres Wissen eine auf unwahre Behauptungen 9.,

stützte Beschwerde gemäß § 99 bei dem Kapitän vorbringie
5. der vorläufigen Entscheidung des Seemannsamts (8 12

Abs. 3) zuwiderhandelt.
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Durch die Bestimmung des Abs. 1 Nr. 1 wird die Vorschrift
des § 271 des Strafgesetzbuchs! nicht berührt.

§ 108. 194.] Wer wider besseres Wissen eine auf unwahre
Behauptungen gestützte Beschwerde über Seeuntüchtigkeit des Schiffes
oder Mangelhaftigkeit des Proviants bei einem Seemannsamte vor-

bringt (§ 58) und hierdurch eine Untersuchung veranlaßt, wird
mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

dreihundert Mark bestraft.
Wer leichtfertig eine auf unwahre Behauptungen gestützte Be-

schwerde über Seeuntüchtigkeit des Schiffes oder Mangelhaftigkeit
des Proviants bei einem Seemannsamte vorbringt und hierdurch

eine Untersuchung veranlaßt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundert
Mark bestraft.

 8§ 109. Ein Schiffsmann, welcher vorsätzlich und rechtswidrig
Theile des Schiffskörpers, der Maschine, der Takelung oder Aus-
rüstungsgegenstände oder Vorrichtungen, welche zur Rettung von

Menschenleben dienen, zerstört oder beschädigt, wird mit Geldstrafe
bis zu eintausend Mark oder Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 110. 195.] Die Verhängung einer in diesem Abschnitt oder
durch sonstige strafgesetzliche Vorschriften angedrohten Strafe wird
dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Schuldige aus Anlaß der
ihm zur Last gelegten That bereits disziplinarisch bestraft worden
ist. Jedoch muß eine Disziplinarstrafe, sowohl in dem Strafbescheide

es Seemannsamts (8 123), wie in dem gerichtlichen Strafurtheile
bei Abmessung der Strafe berücksichtigt werden.

§ 111. (96.] Der Kapitän, Schiffsoffizier oder sonstige Vor-
Vesetzte, welcher einem Schiffsmanne gegenüber seine Disziplinar-
gewalt mißbraucht, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark

oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft.

§ 112. [97.] Der Kapitän, welcher die gehörige Verprovian-
lirung des Schiffes vor Antritt oder während der Reise vorsätzlich

unterläßt, wird mit Gefängniß bestraft, neben welchem auf Geld-
.

1 StGB 271: Wer vorsätzlich bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen
oder Thatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit
lind, in öffentlichen Urkunden, Büchern oder Registern als abgegeben oder

geschehen beurkundet werden, während sie überhaupt nicht oder in anderer
eise oder von einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder

on einer anderen Person abgegeben oder geschehen sind, wird mit Gefängniß
#Ss zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft.
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strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark, sowie auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

Ist die Unterlassung aus Fahrlässigkeit geschehen, so tritt,
wenn in Folge dessen der Schiffsmannschaft die gebührende Kost nicht
gewährt werden kann, Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder

Gefängniß bis zu einem Jahre ein.
§ 113. 198. 99. Abs. 7 Nr. 9.] Mit Geldstrafe bis zu drei-

hundert Mark, mit Haft oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten

wird bestraft ein Kapitän, welcher
1. den Verpflichtungen zuwiderhandelt, welche ihm durch die ge-

mäß 8 56 Abs. 2 vom Bundesrath erlassenen Vorschriften auf-

erlegt werden;
den Verpflichtungen zuwiderhandelt, welche ihm durch die g6
mäß § 4 vom Bundesrath erlassenen Vorschriften über die

Besetzung der Schiffe mit Schiffsoffizieren auferlegt werden
einem Schiffsmanne grundlos Speise und Trank vorenthält

oder ohne Noth verdorbenen Proviant verabreicht;
einen Schiffsmann, abgesehen von dem Falle des 8 83 Abs. 2
im Ausland ohne Genehmigung des Seemannsamts zurückläßt-
§ 114. 99. Abs. 1 Nr. 1—6, 8, Abs. 2.) Mit Geldstrafe

bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft ein

Kapitän, welcher ,

1. es unterläßt, für die Bekanntgabe der Vorgesetzten durch Aus-

2.

3.

hang (8 3 Abs. 4) Sorge zu tragen;
es unterläßt, bei der Anheuerung dem Schiffsmanne den vor—

geschriebenen Heuerschein (8 27) einzuhändigen;
den ihm in Ansehung der Musterung obliegenden Verpflich-
tungen nicht genügt, oder unterläßt, dafür zu sorgen, daß die

Musterrolle sich während der Reise an Bord befindet
bei Verhandlungen, welche sich auf eine Musterung oder eine
Eintragung in ein Seefahrtsbuch beziehen, wahre Thatsachen
entstellt oder unterdrückt oder falsche vorspiegelt, um ein See-

mannsamt zu täuschen;

der Vorschrift des § 34 Abs. 3 zuwider dem Schiffsmann
ohne triftigen Grund die Erlaubniß zum Verlassen des Schiffes
verweigert; die Bestrafung tritt nur ein, wenn der Schiffsmann

sie binnen drei Tagen nach der Verweigerung des Urlaubs beim

Seemannsamte beantragt;
den Vorschriften des § 37 Abs. 2, 4 und des 8 38 zuwider“

handelt;
den Vorschriften der §§ 46, 48, betreffend die Auszahlung

der Heuer und der Vorschüsse, zuwiderhandelt;
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8. es unterläßt, für die Erfüllung der im § 49 vorgesehenen Ob-

liegenheiten Sorge zu tragen;
9. den Vorschriften des § 50 zuwider die Mannschaft nicht ergänzt;

10. die ihm obliegende Fürsorge für das Seefahrtsbuch (8 17),
für die Sachen und für das Heuerguthaben des erkrankten oder

für den Nachlaß des verstorbenen Schiffsmanns verabsäumt
(88 63, 65);

11. den Vorschriften des 8 64 Abs. 2, 3 zuwiderhandelt;

12. eine der in den 88 70, 89, 92, 99 vorgeschriebenen Ein-

tragungen in das Schiffstagebuch unterläßt;
13. den ihm bei Vergehen und Verbrechen nach den 88 126, 127

obliegenden Verpflichtungen nicht genügt;
14. dem Schiffsmann ohne dringenden Grund die Gelegenheit ver-

sagt, die Entscheidung des Seemannsamts nachzusuchen (88 129,
130);

15. der Anordnung eines Seemannsamts wegen Vollstreckung eines

Strafbescheids (8 125 Abs. 2) nicht Folge leistet oder der
vorläufigen Entscheidung eines Seemannsamts (8 129 Abs. 3)
zuwiderhandelt;

16. es unterläßt, dafür Sorge zu tragen, daß die im 8 133 vor-

geschriebenen Abdrücke und Schriftstücke im Volkslogis zu-

gänglich sind.
Durch die Vorschrift des Abs. 1 Nr. 4 wird die Vorschrift des

*liv271 des Strafgesetzbuchs nicht berührt.

§ 115. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit einem Tage
Haft wird bestraft ein Kapitän oder ein Schiffsmann, der sich vor

em Seemannsamt ungebührlich benimmt.

§ 116. Ein Schiffsoffizier, welcher es unterläßt, gemäß 8§84
von der Ausübung der Disziplinargewalt binnen vierundzwanzig

Stunden dem Kapitän Mittheilung zu machen, wird mit Geldstrafe
bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 117. Wer als Rheder oder als Vertreter eines Rheders
vorsätzlich den gemäß § 56 Abs. 2 vom Bundesrath erlassenen

Vorschriften zuwiderhandelt oder den Kapitän außer Stand setzt,
ur die genügende Verproviantirung des Schiffes oder die Mit-

nahme der vorschriftsmäßigen Heilmittel zu sorgen, wird, sofern
nicht in den letzteren Fällen nach anderen Vorschriften eine schwerere

trafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder
mit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft.

Gleiche Strafe verwirkt, wer in der im Abs. 1 bezeichneten
Eigenschaft vorsätzlich den gemäß § 4 vom Bundesrath erlassenen
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Vorschriften über die Besetzung der Schiffe mit Kapitänen und

Schiffsoffizieren zuwiderhandelt. .

§ 118. Wer als Rheder oder als Vertreter eines Rheders

durch seine Anordnung den Vorschriften des 8 37 Abs. 2, 4 und
des § 38 über die Sonntagsruhe zuwiderhandelt, wird mit Geld-

strafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.
§ 119. Wer als Rheder oder als Vertreter eines Rheders

es unterläßt, bei der Anheuerung dem Schiffsmanne den vorge-
schriebenen Heuerschein (8 27) einzuhändigen, wird mit Geldstrafe
bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 120. Als Rheder im Sinne der 8§8§ 117 bis 119 gelten

auch die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften oder sonsti-
gen durch einen Vorstand vertretenen Handelsgesellschaften, ein-
getragenen Genossenschaften und juristischen Personen, welche
Rhederei betreiben. ·

§ 121. [100.]) Die Verfolgung wegen der in den 88 93 bis

119 bezeichneten strafbaren Handlungen findet auch dann statt,
wenn die strafbaren Handlungen außerhalb des Reichsgebiets be-

gangen sind.
Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt in diesem Falle

erst mit dem Tage, an welchem das Schiff, dem der Thäter zur Zeit

der Begehung angehörte, zuerst ein Seemannsamt erreicht.
Die Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der

Thäter ein Ausländer ist.
§ 122. 1101 Abs. 1 S. 1.) In den Fällen des § 93 Abf. 1,

2 und der 88 95, 96, 107, 114 bis 116, 118, 119 erfolgt die

Untersuchung und Entscheidung durch das Seemannsamt, im Falle
des § 93 Abs. 2 jedoch nur, wenn dieses seinen Sitz außerhalb

des Reichsgebiets hat, und in den Fällen der 88 118, 119 nur,

wenn es seinen Sitz im Inlande hat.

§ 123. I101 Abs. 11 S. 2—5.] Das Seemannsamt hat den
Angeschuldigten verantwortlich zu vernehmen und den Thatbestand

mit möglichster Beschleunigung festzustellen. Eine Vereidigung von
Zeugen findet nicht statt. Nach Abschluß der Untersuchung ist ein
mit Gründen versehener Bescheid zu ertheilen, welcher zu ver-
künden und dem Angeschuldigten im Falle seiner Abwesenheit im
Ausfertigung zuzustellen ist. Wird eine Strafe festgesetzt, so ist
die Dauer der für den Fall des Unvermögens an Stelle der Geld-

strafe tretenden Freiheitsstrafe zu bestimmen. Der Bescheid wirkt
in Betreff der Unterbrechung der Verjährung wie eine richterliche

Handlung.
Das Verfahren vor dem Seemannsamt ist gebührenfrei.
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Im Inlande finden auf dasselbe die Vorschriften der §§ 170,
173 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes: über die Oeffentlich-
keit entsprechende Anwendung.

Im Uebrigen wird das Verfahren vor dem Seemannsamte
durch Verordnung des Bundesraths: geregelt. Die Verordnung ist
——*K

1 GVG § 170. Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte, ein-

schließlich der Verkündung der Urtheile und Beschlüsse desselben, erfolgt
öffentlich.

§ 173 s. oben zu Anh. VI, S. 490.

§ 174. Die Verkündung des Urtheils erfolgt in jedem Falle öffentlich.
Durch einen besonderen Beschluß des Gerichts kann für die Verkündung

der Urtheilsgründe oder eines Theiles derselben die Oeffentlichkeit ausgeschlossen

werden, wenn sie eine Gefährdung der Staatssicherheit oder eine Gefährdung

der Sittlichkeit besorgen läßt.
§ 175. Die Verhandlung über die Ausschließung der Oeffentlichkeit findet

in nicht öffentlicher Sitzung statt, wenn ein Betheiligter es beantragt oder das

ericht es für angemessen erachtet. Der Beschluß, welcher die Oeffentlichkeit
ausschließt, muß öffentlich verkündet werden. Bei der Verkündung ist anzu-
geben, ob die Ausschließung wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung,

insbesondere wegen Gefährdung der Staatssicherheit, oder ob sie wegen Ge-
fährdung der Sittlichkeit erfolgt.

Ist die Oeffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausge-
schlossen, so kann das Gericht den anwesenden Personen die Geheimhaltung

von Thatsachen, welche durch die Verhandlung, durch die Anklageschrift oder
durch andere amtliche Schriftstücke des Prozesses zu ihrer Kenntniß gelangen,

zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen.

Fen denselben findet Beschwerde statt. Die Beschwerde hat keine aufschiebende
irkung.

§ 176. Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann unerwachsenen
und solchen Personen versagt werden, welche sich nicht im Besitze der bürger-
lichen Ehrenrechte befinden, oder welche in einer der Würde des Gerichts nicht

entsprechenden Weise erscheinen.
Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt einzelnen Personen

vom Gerichte gestattet werden. Einer Anhörung der Betheiligten bedarf es nicht.

Die Ausschließung der Oeffentlichkeit steht der Anwesenheit der die
Dienstaussicht führenden Beamten der Justizverwaltung bei den Verhandlungen

dor dem erkennenden Gerichte nicht entgegen.

2 Verordnung, betreffend das Strafverfahren vor den See-
mannsämtern v. 13./3. 03 (RE#l 42).

§ 1. Die Einleitung des Strafversahrens auf Grund des § 122 der
Seemannsordnung erfolgt unbeschadet der Vorschriften der §§ 5, 12 dieser

erordnung durch Beschluß des Seemannsamts.

 § 2. In den Fällen, in welchen die Entscheidung unter Zuziehung von
Beisitzern ergeht (§ 5 Abs. 2 der Seemannsordnung), steht die Beschlußfassung

ber die Einleitung des Strafverfahrens dem Vorsitzenden zu. Der Vorsitzende
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dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntniß-

nahme vorzulegen.

hat auch die Obliegenheiten wahrzunehmen, welche in den §8 3, 4, 6, 7, 16,

16 dieser Verordnung dem Seemannsamte zugewiesen sind.

§ 3. Der Beschluß über die Einleitung des Strafverfahrens (8 1) ist zu
den Akten des Seemannsamts zu bringen. Er soll die Bezeichnung des An-

geschuldigten, des Schiffes und des Heimatshafens, in Ermangelung eines
solchen des Registerhafens, der strafbaren Handlung, der verletzten Straf-

vorschrift, der etwaigen Beweismittel sowie gegebenen Falles des Antrag“

stellers enthalten.
§ 4. Der Einleitungsbeschluß ist dem Angeschuldigten zuzustellen (8 10).

Der Angeschuldigte ist zur mündlichen Verhandlung vor dem Seemannsamte

schriftlich mit der Aufforderung zu laden, die zu seiner Verteidigung dienenden
Beweismittel mit zur Stelle zu bringen oder dem Seemannsamte so zeitig

anzuzeigen, daß sie zum Termine für die mündliche Verhandlung herbei-
geschafft werden können. Die Ladung muß ferner die Eröffnung enthalten,
daß im Falle des Ausbleibens des Angeschuldigten in seiner Abwesenheit gegen

ihn verhandelt werden könne (§ 11). «

Ist der Angeschuldigte auf dem Seemannsamt anwesend, so kann die

Ladung durch mündliche Bestellung ersetzt werden.
§ 5. Ist der Angeschuldigte auf dem Seemannsamt anwesend und stehen

der mündlichen Verhandlung Hindernisse nicht entgegen, so kann sofort ohne
vorgängigen Einleitungsbeschluß (8 1) in die Verhandlung eingetreten werden.

§ 6. Der Angeschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des

Beistandes eines Verteidigers bedienen. Das Seemannsamt kann Personen,
die nicht Rechtsanwälte sind, als Verteidiger zurückweisen. Hat das Seemanns
amt seinen Sitz außerhalb des Reichsgebiets, so ist die Zulassung eines Ver-

teidigers von dem Ermessen des Seemannsamts abhängig.

§ 7. Der Termin zur mündlichen Verhandlung ist möglichst nahe anzu-
setzen. Das Seemannsamt hat die erforderlichen Beweismittel herbeizuschaffen-

8 8. Die zur Entscheidung zugezogenen Beisitzer des Seemannsamts sind,

falls dies nicht bereits bei ihrer Bestellung ein für allemal geschehen ist, von

dem Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes eidlich zu

verpflichten.
§ 9. Die Leitung der mündlichen Verhandlung, die Vernehmung des

Angeschuldigten sowie die Aufnahme des Beweises erfolgt, wenn unter Zu-

ziehung von Beisitzern verhandelt wird, durch den Vorsitzenden. Der Vor-

sitzende hat den Beisitzern auf Verlangen zu gestatten, an die zur Vernehmung

erschienenen Personen Fragen zu stellen. Ungeeignete oder nicht zur Sachs

gehörige Fragen kann der Vorsitzende zurückweisen. Z
§ 10. In der mündlichen Verhandlung ist der Angeschuldigte über die

ihm zur Last gelegte strafbare Handlung zu vernehmen. Soweit erforderlich,
ist der Tatbestand durch Beweisaufnahme festzustellen. Nach deren Abschluß
ist dem Angeschuldigten das Wort zu seinen Ausführungen und Anträgen

zu erteilen.
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§ 124.1 [101 Abs. 2, 3.] Gegen den Bescheid des Seemanns-
amts kann der Beschuldigte innerhalb einer zehntägigen Frist von

§ 11. Ist der Angeschuldigte gehöriger Ladung ungeachtet nicht erschienen,
so kann in seiner Abwesenheit gegen ihn verhandelt werden. Das Seemanns-

amt kann jedoch das persönliche Erscheinen des Angeschuldigten anordnen und
ihn im Wege des polizeilichen Zwanges vorführen lassen.

§ 12. Macht sich in der mündlichen Verhandlung ein Kapitän oder
Schiffsmann einer Zuwiderhandlung gegen 8 115 der Seemannsordnung

schuldig, so kann die Festsetzung einer Strafe wegen dieser Zuwiderhandlung
ohne Einleitung eines besonderen Verfahrens (8 1) erfolgen. Der Zuwider-
handelnde ist jedoch zuvor auf das Strafbare seines Verhaltens hinzuweisen;
auch ist ihm zur Erklärung darüber Gelegenheit zu geben.

§ 13. Die mündliche Verhandlung schließt mit dem Erlasse des Bescheids.
Wird unter Zuziehung von Beisitzern verhandelt, so wird der Bescheid mit

Stimmenmehrheit festgestellt.
Der Bescheid muß auf Festsetzung einer Strafe, Freisprechung oder Ein-

stellung des Verfahrens lauten. Die Einstellung des Verfahrens ist zu be-
schließen, wenn sich herausstellt, daß es an dem erforderlichen Strafantrage
fehlt oder wenn der Strafantrag zurückgenommen wird. ·

Dem Angeschuldigten, gegen welchen eine Strafe festgesetzt wird, sind die
baren Auslagen des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Zeitpunkt der Verkündung und der Zustellung des Bescheids ist zu
den Akten zu vermerken.

8 14. Ueber die mündliche Verhandlung vor dem Seemannsamt ist ein
Protokoll aufzunehmen, welches die Namen der an der Verhandlung Beteiligten

enthalten, den Gang und die Ergebnisse der Verhandlung, insbesondere auch
er Vernehmungen, im wesentlichen wiedergeben und die Entscheidung im

Wortlaut anführen muß. Die Protokollführung ist, sofern sie nicht durch den
leitenden Beamten erfolgt, einem vereidigten Protokollführer oder einem Bei-
sitzer des Seemannsamts zu übertragen. Das Protokoll ist von dem leitenden

Beamten und, sofern es von einem anderen geführt wird, auch von diesem

zu unterzeichnen.

§ 15. Trägt der Angeschuldigte gegen den Bescheid auf gerichtliche Ent-
scheidung an, so hat das Seemannsamt den Zeitpunkt des Einganges des An-

trags zu vermerken und ohne Rücksicht darauf, ob die Frist gewahrt ist, die
kten der Staatsanwaltschaft bei dem für die weitere Verhandlung zuständigen

Gerichte vorzulegen.
§ 16. Die Zustellungen im Verfahren vor dem Seemannsamt erfolgen,

wenn dieses seinen Sitz im Reichsgebiete hat, nach den Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung über die Zustellungen von Amts wegen (88 208 bis 212 der
Zivilprozeßordnung) mit der Maßgabe, daß die Obliegenheiten des Vorsitzenden

es Prozeßgerichts und des Gerichtsschreibers von dem Seemannsamte wahr-

genommen werden, und daß die Zustellung auch durch einen Beamten des

gemannsamts vollzogen werden kann.

Hat das Seemannsamt seinen Sitz in einem Schutzgebiete, so erfolgen

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 60
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der Verkündigung oder der Zustellung ab auf gerichtliche Ent—

scheidung antragen. Der Antrag ist bei dem Seemannsamte zu
Protokoll oder schriftlich anzubringen. Dasselbe hat dem Antrag—
steller auf Verlangen eine Bescheinigung über den Antrag zu er—

theilen.
Verläßt das Schiff vor Ablauf der Frist den Hafen, so kann

der Schiffsmann auch bei dem Kapitän zu Protokoll oder schriftlich
innerhalb der Frist Einspruch einlegen. Dem Schiffsmann ist auf
Verlangen eine Bescheinigung über den erhobenen Einspruch ein—
zuhändigen. Der Kapitän hat, sobald es geschehen kann, den Ein—
spruch in das Schiffstagebuch einzutragen und den Antrag dem

Seemannsamte zu übersenden. Die Verjährung ruht von der
Einlegung des Einspruchs bis zum Eingange des Antrags beim
Seemannsamte.

Hat das Seemannsamt seinen Sitz im Inlande, so ist für das
weitere Verfahren dasjenige Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirke dieser Sitz belegen ist. Hat es seinen Sitz im Auslande, so
ist dasjenige Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirke sich der
inländische Heimathshafen oder in Ermangelung eines solchen der
Registerhafen des Schiffes befindet; fehlt es an einem hiernach

zuständigen deutschen Gerichte, so wird das Gericht von dem Reichs-

gerichte bestimmt.
— —“

die Zustellungen nach den in dem Schutzgebiete für Zustellungen in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten geltenden Vorschriften mit der Maßgabe, daß die Obliegen-
heiten der bei der Zustellung mitwirkenden Beamten von dem Seemannsamte

wahrgenommen werden.
Hat das Seemannsamt seinen Sitz im Auslande, so erfolgen die Zu-

stellungen an Personen im Auslande nach den für Zustellungen durch die
Konsuln geltenden Vorschriften mit der Maßgabe, daß das Seemannsamt, bei
Zustellungen außerhalb seines Bezirkes die erforderlichen Ersuchungsschreiben
erläßt. Zustellungen an Personen im Reichsgebiet erfolgen durch die Gerichts-
vollzieher; der § 162 des Gerichtsverfassungsgesetzes findet entsprechende An-
wendung. Zustellungen an Personen in den Schutzgebieten erfolgen dur Er-
suchen der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten.

Die Zustellung kann auch durch Aushändigung des Schriftstücks gegen
einen Empfangsschein derjenigen Person erfolgen, für welche das Schriftstil
bestimmt ist.

§ 17. Diese Verordnung tritt am 1. April 1903 in Kraft.
1 EG z. StPO §85 Abs. 2. Die prozeßrechtlichen Vorschriften der

Reichsgesetze werden durch die StP nicht berührt. Wird in den Fällen des
§ 101 der Seemanns-O. ljetzt § 124) gegen den Bescheid des Seemannsamtes

auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so finden auf das weitere Verfahren
die 88§ 455 bis 458 der St PO entsprechende Anwendung.
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 8§ 125. I101 Abs. 4.] Der Bescheid des Seemannsamts ist
in Betreff der Beitreibung der Geldstrafe vorläufig vollstreckbar.

Die Vollstreckung der Strafbescheide der inländischen Seemanns-
amter erfolgt durch die landesgesetzlich hierzu bestimmten Behörden.
Die Vollstreckung der von einem Seemannsamt im Ausland er-

lassenen Strafbescheide erfolgt gebührenfrei durch dieses selbst, wo-
bei der Kapitän den auf Beitreibung der Geldstrafe gerichteten
Anordnungen des Seemannsamts Folge zu leisten hat; die Vor-
schriften der 88 811, 850 der Civilprozeßordnung: über die Un-

w 1 CPO § 811 (715). Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unter-
orfen: "

1. die Kleidungsstücke, die Betten, die Wäsche, das Haus= und Küchen-

geräth, insbesondere die Heiz= und Kochöfen, soweit diese Gegenstände
für den Bedarf des Schuldners oder zur Erhaltung eines angemessenen

Hausstandes unentbehrlich sind;
2. die für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde auf vier Wochen

erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs= und Beleuchtungsmittel oder,
soweit solche Vorräthe auf zwei Wochen nicht vorhanden und ihre Be-
schaffung für diesen Zeitraum auf anderem Wege nicht gesichert ist, der
zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag;

3. eine Milchkuh oder nach der Wahl des Schuldners statt einer solchen

zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst den zum Unterhalt und zur Streu

für dieselben auf vier Wochen erforderlichen Futter= und Streu-
vorräthen oder, soweit solche Vorräthe auf zwei Wochen nicht vor-
handen, dem zur Beschaffung erforderlichen Geldbetrage, wenn die be-

zeichneten Thiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie und
seines Gesindes unentbehrlich sind;

4. bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum Wirthschafts-
betrieb erforderliche Geräth und Vieh nebst dem nöthigen Dünger,

sowie die landwirthschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Fortführung
der Wirthschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder

ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden;
5. bei Künstlern, Handwerkern, gewerblichen Arbeitern und anderen

Personen, welche aus Handarbeit oder sonstigen persönlichen Leistungen
ihren Erwerb ziehen, die zur persönlichen Fortsetzung der Erwerbs-

thätigkeit unentbehrlichen Gegenstände;
6. bei den Wittwen und den minderjährigen Erben der unter Nr. 5 be-

zeichneten Personen, wenn sie das Erwerbsgeschäft für ihre Rechnung
durch einen Stellvertreter fortführen, die zur persönlichen Fortführung
des Geschäfts durch den Stellvertreter unentbehrlichen Gegenstände;

7. bei Offizieren, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen, Lehrern an öffent-

lichen Unterrichtsanstalten, Rechtsanwälten, Notaren sowie Aerzten und
Hebammen die zur Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufs

erforderlichen Gegenstände, sowie anständige Kleidung;
8. bei Offizieren, Militärärzten, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen, bei

60
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pfändbarkeit von Sachen und Ansprüchen finden entsprechende An—

wendung.

10.

11.

12.

13.

8

—„ —

Aerzten und Lehrern an öffentlichen Anstalten ein Geldbetrag, welcher

dem der Pfändung nicht unterworfenen Theile des Diensteinkommens
oder der Pension für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten

Termine der Gehalts- oder Pensionszahlung gleichkommt;
die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräthe, Gefäße und

Waaren; »

die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie
in der Kirche oder Schule oder einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder

bei der häuslichen Andacht bestimmt sind;
die in Gebrauch genommenen Haushaltungs= und Geschäftsbücher,

die Familienpapiere, sowie die Trauringe, Orden und Ehrenzeichen
künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher Gebrechen

nothwendige Hülfsmittel, soweit diese Gegenstände zum Gebrauche des
Schuldners und seiner Familie bestimmt sind;
die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung bestimmten

Gegenstände.
849 (748). Eine Ueberweisung der im § 846 bezeichneten Ansprüche

an Zahlungsstatt ist unzulässig.

8
1.

850 (749). Der Pfändung sind nicht unterworfen: „
der Arbeits= oder Dienstlohn nach den Bestimmungen des Reichsgesetzes
vom 21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzbl. 1869 S. 242 und 1871 S. 63,

Reichs-Gesetzbl. 1897 S. 159) „

die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen und die
nach 8 844 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen der Entziehung einer

solchen Forderung zu entrichtenden Geldrente;
die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus Stiftungen

oder sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten be-

zieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung des nothdürftigen Untet-
halts für sich, seinen Ehegatten und seine noch unversorgten Kinder

dieser Einkünfte bedarf;
die aus Kranken-, Hülfs= oder Sterbekassen, insbesondere aus Knapp-

schaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu beziehenden

Hebungen;
der Sold und die Invalidenpension der Unteroffiziere und der

Soldaten; ·

das Diensteinkommen der Militärpersonen, welche zu einem mobilen

Truppentheil oder zur Besatzung eines in Dienst gestellten Kriegsfahr-

zeuges gehören;
die Pensionen der Wittwen und Waisen und die denselben aus Wittwen-
kassen zukommenden Bezüge, die Erziehungsgelder und die Studien=

stipendien, sowie die Pensionen invalider Arbeiter;
das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte und Deckoffiziere der

Beamten, der Geistlichen, sowie der Aerzte und Lehrer an öffentlichen
Anstalten; die Pension dieser Personen nach deren Versetzung in einst-
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Die im Abs. 2 bezeichneten inländischen Vollstreckungsbehörden
haben auf Ersuchen auch die von einem Seemannsamt außerhalb
ihres Amtsbereichs erlassenen Strafbescheide gegen die innerhalb
ihres Amtsbereichs befindlichen Personen zu vollstrecken. Auf die
Erledigung des Ersuchens finden die Vorschriften des Gesetzes über
den Beistand bei Einziehung von Abgaben und Vollstreckung von

Vermögensstrafen vom 9. Juni 1895 (RGBl S. 256)7 entsprechende

Anwendung.

weiligen oder dauernden Ruhestand, sowie der nach ihrem Tode den

Hinterbliebenen zu gewährende Sterbe= oder Gnadengehalt.
Uebersteigen in den Fällen Nr. 7 und 8 das Diensteinkommen, die

Pension oder die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehnhundert Mark für
das Jahr, so ist der dritte Theil des Mehrbetrags der Pfändung unterworfen.

Die nach § 843 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen einer Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit zu entrichtende Geldrente ist nur soweit der

Pfändung unterworfen, als der Gesammtbetrag die Summevonfünfzehn-
hundert Mark für das Jahr übersteigt.

In den Fällen der beiden vorhergehenden Absätze ist die Pfändung ohne
Rücksicht auf den Betrag zulässig, wenn sie wegen der den Verwandten, dem

Ehegatten und dem früheren Ehegatten für die Zeit nach Erhebung der Klage

und für das diesem Zeitpunkte vorausgehende letzte Vierteljahr kraft Gesetzes
du entrichtenden Unterhaltsbeiträge beantragt wird. Das Gleiche gilt in An-
sehung der zu Gunsten eines unehelichen Kindes von dem Vater für den

bezeichneten Zeitraum kraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge; diese
Vorschrift findet jedoch insoweit keine Anwendung, als der Schuldner zur

estreitung seines nothdürftigen Unterhalts und zur Erfüllung der ihm seinen
Verwandten, seiner Ehefrau oder seiner früheren Ehefrau gegenüber gesetzlich
obliegenden Unterhaltspflicht der Bezüge bedarf. Hierbei werden ausschließlich
die Leistungen berücksichtigt, welche vermöge einer solchen Unterhaltspflicht für
den nämlichen Zeitraum oder, falls die Klage zu Gunsten des unehelichen

Kindes nach der Klage eines Unterhaltsberechtigten erhoben ist, für die Zeit

von dem Beginne des der Klage dieses Berechtigten vorausgehenden letzten
Vierteljahrs ab zu entrichten sind.

Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes bestimmt
sind, und der Servis der Offiziere, Militärärzte und Militärbeamten sind weder

der Pfändung unterworfen noch bei der Ermittelung, ob und zu welchem Be-

trage ein Diensteinkommen der Pfändung unterliege, zu berechnen.

1 Gesetz über den Beistand bei Einziehung von Abgaben und
Vollstreckung von Vermögensstrafen. Vom 9. Juni 1895.

 81. Die Behörden verschiedener Bundesstaaten haben einander auf
Ersuchen Beistand zu leisten:

1. zum Zweck der Erhebung und Beitreibung

a) der Zölle, der in die Reichskasse fließenden Steuern und der

Uebergangsabgaben;
b) der für einen Bundesstaat, für politische, Kirchen= und Schul-
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§ 126. [102.] Begeht ein Schiffsmann, während das Schiff
sich auf der See oder im Auslande befindet, ein Vergehen oder
Verbrechen, so hat der Kapitän unter Zuziehung von Schiffsoffi-

gemeinden, sowie für weitere kommunale und kirchliche Verbände

einzuziehenden öffentlichen Abgaben,
Z) sonstiger öffentlicher Abgaben, einschließlich der Beiträge an öffent-

lich rechtliche Verbände, Genossenschaften und Anstalten, soweit
diese Abgaben oder Beiträge nach Reichs= oder Landesrecht in
derselben Weise beigetrieben werden, wie die unter b bezeichneten

Abgaben;
2. zum Zweck der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens wegen

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung der in

Nr. 1 bezeichneten Abgaben und Gefälle;
3. zum Zweck der Vollstreckung von Vermögensstrafen, welche gemäß

§ 453 der Strafprozeßordnung durch polizeiliche Verfügung oder gemäß
8 101 der Scemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesetzbl.

S. 409 jetzt 8 122ff.) durch Bescheid eines Seemannsamts festgesetzt

worden sind.
Unter die Bestimmungen der Nr. 1b und c fallen auch die durch ein

gerichtliches oder Verwaltungsverfahren entstandenen Gebühren und Auslagen,
soweit nicht 8 99 des Gerichtskostengesetzes vom 18. Juni 1878 (Reichs-Gesetzbl.

S. 141) Anwendung findet.
§ 2. Verpflichtet zur Gewährung des Beistandes sind, soweit nicht landes-

rechtlich besondere Bestimmungen hierüber bestehen, diejenigen Behörden, welche
zu Handlungen der beantragten Art in dem entsprechenden Geschäftskreise ihres
Staates berufen sind. Fehlt es an einer hiernach verpflichteten Behörde, so

haben die Landesregierungen solche zu bestimmen.
§ 3. Die Gewährung des Beistandes findet nicht statt, wenn zu einem

der im § 1 angeführten Zwecke eine Handlung beantragt wird, die nach dem

für die ersuchte Behörde geltenden Rechte zu diesem Zweck nicht vorgenommen
werden darf.

Die Gewährung des Beistandes kann behufs Abwendung einer Doppel-

besteuerung versagt werden.
§ 4. Die Voraussetzungen der Beistandsleistung nach § 1 sowie die Voll-

streckbarkeit des Anspruchs richten sich nach den für die ersuchende Stelle maß-

gebenden Vorschriften. Die Vollstreckbarkeit ist in dem Ersuchungsschreiben zu

bescheinigen.
Die Art und Weise der Beistandsleistung richtet sich nach den am Orte

der Vollziehung geltenden Bestimmungen.
§ 5. Ueber die Zulässigkeit des Beistandes, über Einwendungen, welche

die Art und Weise der Beistandsleistung betreffen, sowie über die Versagung

der Beistandsgewährung im Falle des 8 3 Absatz 2 entscheiden die zuständigen

Behörden desjenigen Bundesstaates, welchem die ersuchte Stelle angehört.
Einwendungen, welche den Anspruch selbst oder die Vollstreckbarkeit des-

selben betreffen, unterliegen der Entscheidung der zuständigen Behörden des-

jenigen Bundesstaates, welchem die ersuchende Stelle angehört.
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zieren und anderen glaubhaften Personen alles dasjenige genau
aufzuzeichnen, was auf den Beweis der That und auf deren Be-
strafung Einfluß haben kann. Insbesondere ist in den Fällen der
Tödtung oder schweren Körperverletzung die Beschaffenheit der Wun—
den genau zu beschreiben, auch zu vermerken, wie lange der Ver-

letzte etwa noch gelebt hat, ob und welche Heilmittel angewendet
sind und welche Nahrung der Verletzte zu sich genommen hat.

§ 127. I(103.] Der Kapitän ist erwmächtigt, jederzeit die
Sachen der Schiffsleute, welche der Betheiligung an einer straf-
baren Handlung verdächtig sind, zu durchsuchen.

Der Kapitän ist ferner ermächtigt, denjenigen Schiffsmann, der
sich einer der im § 70 Nr. 3 und im 8§ 93 Abs. 2, 3 bezeichneten

strafbaren Handlungen schuldig macht, festzunehmen. In den Fällen
des § 70 Nr. 3ist er hierzu verpflichtet, wenn das Entweichen

des Thäters zu besorgen steht. In den Fällen des § 93 Abf. 2, 3

 8§ 6. Werden gegen die Vollstreckung Einwendungen erhoben, über welche
die im § 5 Absatz 2 bezeichneten Behörden zu entscheiden haben, so kann die

Vollstreckungsbehörde, wenn ihr die Einwendungen erheblich und in thatsäch-
licher Beziehung glaubhaft erscheinen, die Vollstreckung vorläufig einstellen.

§ 7. Jede von einer zuständigen Behörde eines Bundesstaates wegen einer
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über die Erhebung der im § 1 Nr. 1

bezeichneten Abgaben und Gefälle einzuleitende Untersuchung und zu erlassende
Strafentscheidung kann auch gegen diejenigen Theilnehmer und Begünstiger ge-
richtet werden, welche einem anderen Bundesstaate angehören.

§ 8. In dem Verwaltungsstreitverfahren (§1Nr. 2) haben die Amts-
gerichte auf Ersuchen Zeugen und Sachpverständige eidlich zu vernehmen. Hin-
sichtlich der Vernehmung und Beeidigung finden die Vorschriften der Straf-
prozeßordnung Buch 1, Abschnitt 6 und 7 Anwendung.

§ 9. Im Falle der Gewährung von Beistand zwischen Behörden ver-
schiedener Bundesstaaten sind die hierdurch entstehenden baaren Auslagen der

ersuchten Behörde von der ersuchenden zu erstatten.

Weitere Kosten werden von der ersuchenden Behörde nicht erstattet.

It eine zahlungspflichtige Person vorhanden, so sind die Kosten, soweit
die ersuchte Behörde diese nicht selbst beitreiben kann, von der ersuchenden Be-
hörde einzuziehen. Der eingezogene Betrag ist der ersuchten Behörde zu
übersenden.

§ 10. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden entsprechende Anwendung
auf die Beistandsleistung der Landesbehörden zum Zweck der Beitreibung von

Geldstrafen, welche gemäß § 101 der Seemannsordnung sjetzt § 122f.] durch
escheid eines deutschen Seemannsamts im Auslande festgesetzt worden sind.

§ 11. Staatsverträge, nach welchen die Behörden verschiedener Bundes-
staaten einander weitergehenden Beistand zu leisten haben, als in diesem

esetze vorgesehen ist, bleiben unberührt.
8 12. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1895 in Kraft.
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952 Anhang XX 1. Seemannsordnung. Vom 2. Juni 1902. § 128—135.

ist von einer Einsperrung abzusehen, sofern sich das Schiff auf
hoher See befindet.

Der Thäter ist unter Mittheilung der aufgenommenen Ver-
handlungen an dasjenige Seemannsamt, bei welchem es zuerst ge-
schehen kann, abzuliefern. Wenn im Auslande das Seemanns-
amt aus besonderen Gründen die Uebernahme ablehnt, so hat der
Kapitän die Ablieferung bei demjenigen Seemannsamte zu be-

wirken, bei welchem es anderweit zuerst geschehen kann. "

In dringenden Fällen ist der Kapitän, wenn im Ausland ein
Seemannsamt nicht rechtzeitig angegangen werden kann, ermäch-

tigt, den Thäter der fremden Behörde behufs dessen Uebermitte-
lung an eine zuständige deutsche Behörde zu übergeben. Hier-
von hat er bei demjenigen Seemannsamte, bei welchem es zuerst

geschehen kann, Anzeige zu machen.

Sechster Abschnitt.

Allgemeine Vorschriften.

§ 128. [104.] Jedes Seemannsamt ist verpflichtet, die güt-
liche Ausgleichung der zu seiner Kenntniß gebrachten, zwischen
dem Kapitän und dem Schiffsmanne bestehenden Streitigkeiten zu
versuchen. Insbesondere hat das Seemannsamt, vor welchem die

Abmusterung erfolgt, hinsichtlich solcher Streitigkeiten einen Güte-
versuch zu veranstalten.

§ 129. I105.] Der Schiffsmann darf den Kapitän vor einem

ausländischen Gerichte weder strafrechtlich noch civilrechtlich be-
langen, sofern gegen ihn ein Gerichtsstand im Inlande begründet
ist. Handelt er dieser Bestimmung zuwider, so ist er nicht allein
für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich, sondern er wird

außerdem der bis dahin verdienten Heuer verlustig.
Er kann in den Fällen, die keinen Aufschub leiden, die vor-

läufige Entscheidung des Seemannsamts nachsuchen. Die Gelegen-
heit hierzu darf der Kapitän ohne dringenden Grund nicht versagen-
Auch dem Kapitän steht unter denselben Voraussetzungen, wie dem
Schiffsmanne, die Befugniß zu, die Entscheidung des Seemanns-
amts nachzusuchen.

Jeder Theil hat die Entscheidung des Seemannsamts einst-
weilen zu befolgen, vorbehaltlich der Befugniß, seine Rechte vor

der zuständigen Behörde geltend zu machen.
Im Falle eines Zwangsverkaufs des Schiffes finden die Vor-

schriften des Abs. 1 auf die Geltendmachung der Forderungen des
Schiffsmanns aus dem Heuervertrage keine Anwendung.
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